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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Samtgemeinde Schwaförden 
 

1. Satzung zur Änderung der 
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 

Samtgemeinde Schwaförden 

 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), und der 
§§ 1 und 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. 
S. 269), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.06.2022 (Nds. GVBl. S. 405), hat der Rat der Samtgemein-
de Schwaförden in seiner Sitzung am 29. März 2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Samtgemeinde Schwaförden. Sie besteht aus den zur Si-
cherstellung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Gemeinden Affin-
ghausen, Schwaförden und Sudwalde sowie in den Ortsteilen Schmalförden, Stocksdorf und Wesenstedt der 
Gemeinde Ehrenburg, in den Ortsteilen Cantrup und Neuenkirchen der Gemeinde Neuenkirchen und in den 
Ortsteilen Anstedt und Scholen der Gemeinde Scholen unterhaltenen Ortsfeuerwehren. Die Freiwillige Feu-
erwehr erfüllt die der Samtgemeinde Schwaförden nach dem NBrandSchG obliegenden Aufgaben. 
 

Artikel 2 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schwaförden, den 29. März 2023 
Denker, Samtgemeindebürgermeister 
 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser  Sulingen, 16.05.2023 
Geschäftsstelle Sulingen 
Galtener Straße 16 
27232 Sulingen 
Tel.: 04271-801-0 
 

Flurbereinigung Ochtmannien-Weseloh, Landkreis Diepholz 
- Az.: Kli – 2611 

- HA 
 

- Vorzeitige Ausführungsanordnung 
 
In der Vereinfachten Flurbereinigung Ochtmannien-Weseloh, Verf.-Nr. 2611, wird gemäß § 63 
Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F. v. 16.03.1976 (BGBl. I. S. 546) zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I. S. 2794) die Ausführung des Flurbereinigungsplans 
angeordnet. Als Zeitpunkt wird der 

30.05.2023 - 0.00 Uhr - 
festgesetzt.  
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Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes hat folgende rechtliche Wirkungen: 
 

1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung an die Stelle seiner alten Grundstü-
cke und Rechte. Die im Flurbereinigungsplan aufgeführten neuen Teilnehmer werden Eigentü-
mer der für sie ausgewiesenen Grundstücke. 

 
2. Die Landabfindung tritt hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grund-

stücke betreffenden Rechtsverhältnisse, soweit sie nicht aufgehoben werden, an die Stelle der 
alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken 
ruhen, gehen auf die in deren örtliche Lage ausgewiesenen Grundstücke über. Die durch den 
Flurbereinigungsplan neu begründeten Rechte entstehen mit dem oben genannten Stichtag. 

 
3. Der Besitzübergang und die Nutzung der neuen Flurstücke sind bereits durch Überleitungsbe-

stimmungen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser vom August 2018 gere-
gelt worden. Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzeinweisung vom 03.08.2018 en-
den mit dieser Ausführungsanordnung. 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I 
S. 686), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14.03.2023 (BGBl. I S. 71), wird im öffentlichen Inte-
resse und im überwiegenden Interesse der Beteiligten die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes mit 
der Folge angeordnet, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
Begründung: 
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes wird hiermit vor seiner Unanfechtbarkeit gem. § 63 Abs. 1 
FlurbG angeordnet. 
 
Denn zum einen hat die Flurbereinigungsbehörde die verbliebenen Widersprüche gemäß § 60 Abs. 2 
der oberen Flurbereinigungsbehörde vorgelegt. Zum anderen würden aus einem längeren Aufschub der 
Ausführung voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen. Insbesondere soll verhindert werden, dass 
wenige, voraussichtlich unbegründete Widersprüche gegen die Abfindung den neuen Rechtszustand für 
alle Beteiligte verzögern. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Mehrheit der zufriedenen Teil-
nehmer dadurch Schaden erleiden kann, dass z.B. Kreditinstitute die für Investitionen notwendigen Dar-
lehen auf den alten, u. U. in der Natur durch § 65 unkenntlich gewordenen Grundstücken nur ungern 
oder gar nicht sichern. Schließlich ist der neue Rechtszustand auch deshalb besonders dringlich, weil 
das Flurbereinigungsgesetz keine Vorabregelung des Eigentums für Teilgebiete erlaubt. 
 
Für die Flurstücke 3/2 Flur 12, 4/3 Flur 12, 17/2 Flur 14 und 19/1 Flur 14 jeweils Gemarkung Scholen 
und Gemeinde Bruchhausen-Vilsen wird der Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den Zeitpunkt der Beendigung der Aberntung im Wirtschaftsjahr 2022/2023 und spä-
testens auf dem 01.10.2023 festgelegt, § 62 Abs. 2 FlurbG. 
 
Darüber hinaus ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser Anordnung sowohl im öffentlichen 
Interesse als auch im überwiegenden Interesse der Beteiligten gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO beson-
ders anzuordnen. Denn die Beteiligten haben ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an einem sofor-
tigen Eigentumsübergang und an der Beendigung der bestehenden Rechtsunsicherheit. Durch den Ei-
gentumsübergang wird die rechtliche Verfügungsgewalt (Veräußerung, Belastung, etc.) über die Abfin-
dungsflächen möglich. Mit Rücksicht darauf, dass in einem Flurbereinigungsverfahren eine Vielzahl von 
miteinander verflochtenen Abfindungen bestehen, würde eine aufschiebende Wirkung den Eintritt der 
rechtlichen Wirkung des Flurbereinigungsverfahrens erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum 
erheblich verzögern.  
 
Hinweis 
Die Anordnung mit Begründung und die aktuelle Gebietskarte können auch auf folgender Internetseite 
des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser eingesehen werden: 
www.arl-lw.niedersachsen.de/Bekanntmachungen/. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 
Hildesheim oder beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, 
Galtener Str. 16, 27232 Sulingen, erhoben werden. 

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/Bekanntmachungen/
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Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur eingehalten, wenn das Widerspruchschreiben bis zu ihrem 
Ablauf bei der o. g. Behörde eingegangen ist. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt, wenn öffentliche Bekannt-
machung erfolgt, mit dem ersten Tage der Bekanntmachung (§ 115 FlurbG).  
 
Beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht - Flurbereinigungssenat -, Uelzener Str. 40, 21335 
Lüneburg, kann schon vor Erhebung der Anfechtungsklage beantragt werden, die aufschiebende Wir-
kung des Widerspruchs wiederherzustellen (§ 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung), wenn rechtzeitig 
Widerspruch eingelegt wird. 
 
Im Auftrage 
(Klimmek)     (L.S.) 
 
 

Kirchenamt Sulingen 
 

2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe Burlage  
und Düversbruch der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde  

Burlage in 49448 Burlage, Landkreis Diepholz 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung für die Friedhöfe 
Burlage und Düversbruch der Ev.-luth. Kirchengemeinde Burlage hat der Kirchenvorstand in seiner 
Sitzung am 10. Januar 2023 folgende 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Die Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe Burlage und Düversbruch der Ev.-luth. Kirchengemein-
de Burlage vom 14. Juni 2016, zuletzt geändert durch Beschluss vom 28. Mai 2020, wird in § 6 wie folgt 
angepasst: 
 
In § 6 Abschnitt I Buchstabe B (Friedhof Burlage) wird die Ziffer 4 wie folgt geändert: 
 
4. Grabstätten in Urnengemeinschaftsanlagen: 
        a) für 30 Jahre mit Pflege  
            je Einzelgrabstätte: 2.400,00 € 
        b) für 30 Jahre mit Pflege 
            je Doppelgrabstätte: 4.800,00 € 
        c) für jedes Jahr der Verlängerung 
            je Doppelgrabstätte: 125,00 € 
 
§ 6 Abschnitt III wird in Ziffer 3 wie folgt angepasst: 
 
           3. für eine Erdbestattung 490,00 € 
 

§ 2 
Schlussvorschriften 

Die Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am 
Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Burlage, den 10.01.2023 
Der Kirchenvorstand 
 
Dr. Henseleit                                             J. Pomplun 
Vorsitzender                    (LS)                   Kirchenvorstandsmitglied 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1, Nr.5, 
Abs. 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 21.1.2023 
KIRCHENAMT IN SULINGEN                  (L.S.) 
van Veldhuizen 
Bevollmächtigter 


